
Zielgruppe

Ziel

Dauer

Voraussetzungen

Beschäftigte, 
▪ mit drohendem Arbeitsplatzverlust aufgrund des Strukturwandels,
▪ bei denen eine Weiterbildung jedoch eine zukunftssichere 

Beschäftigung im selben Unternehmen ermöglichen kann.

▪ Keine geförderte Weiterbildung mit Qualifizierungsgeld in den letzten 4 
Jahren (nach §82a SGB III).

Berufliche Weiterbildung
▪ Anpassung von Kompetenzen 
▪ Qualifizierung für Herausforderungen des Strukturwandels 
▪ Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzbares Fachwissen

Erhaltung von Arbeitsplätzen mit zukunftssicherer 
Beschäftigungsperspektive im Betrieb!

Strukturwandelbedingter Qualifizierungsbedarf 
▪ betrifft im Unternehmen 

mind. 10% (unter 250 Beschäftigten) bzw. 
mind. 20% (ab 250 Beschäftigten)

▪ wurde im Tarifvertrag oder betriebsbezogenen Regelungen festgehalten
Wichtig: Die Beschäftigten müssen der Qualifizierung zustimmen!

AZAV-Zertifizierung des Bildungsträgers 

Mindestens 121 Unterrichtseinheiten (45 Minuten)

Flexible Durchführungsmöglichkeiten 
z.B. Voll- oder Teilzeit, berufsbegleitend

WEITER.BILDUNG!
Qualifizierungsgeld 
§8 2 a  S G B  I I I

Förderleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit

Die übrigen Kosten trägt das Unternehmen

➢ Lehrgangskosten

Die Entgeltersatzleistung kann teilweise oder 
vollständig durch den Betrieb aufgestockt 
werden (maximal bis Soll-Entgelt)
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